
BEKANNTMACHUNGEN

Einleitung einer Änderung  
des Flächennutzungsplans  

„Wohnen und Grün zwischen Lohe  
und Tangstedter Weg  

in Duvenstedt“

Der Senat beschließt nach § 2 Absatz 1 des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3635), zuletzt geändert am 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6 
S. 1, 3), für den Geltungsbereich südlich der Landesgrenze 
zu Schleswig-Holstein, östlich des Tangstedter Wegs und

westlich der Straße Lohe (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 522) 
den Flächennutzungsplan zu ändern.

Eine Karte zum Aufstellungsbeschluss, in der das Gebiet 
der Flächennutzungsplanänderung farbig angelegt ist, kann 
beim Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung der 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen sowie beim 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirksamts 
Wandsbek während der Dienststunden eingesehen werden.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sollen auf 
der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für Wohnungsbau geschaffen 
werden.
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Das Gebiet der Flächennutzungsplanänderung umfasst 
eine Fläche von etwa 3,2 ha.

Hamburg, den 2. November 2022

Der Senat
Amtl. Anz. S. 657

Einleitung einer Änderung des 
Flächennutzungsplans „Wohnen südlich 

der Stellau in Rahlstedt“
Der Senat beschließt nach § 2 Absatz 1 des Baugesetz-

buchs in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3635), zuletzt geändert am 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6 
S. 1, 3), für den Geltungsbereich südlich der Stellau, östlich 
der Straße Wiesenredder im Stadtteil Rahlstedt (Bezirk 
Wandsbek, Ortsteil 526) den Flächennutzungsplan zu 
ändern.

Eine Karte zum Aufstellungsbeschluss, in der das Gebiet 
der Flächennutzungsplanänderung farbig angelegt ist, kann 
beim Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung der 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen sowie beim 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirksamts 
Wandsbek während der Dienststunden eingesehen werden.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sollen auf 
der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für Wohnungsbau geschaffen 
werden.

Das Gebiet der Flächennutzungsplanänderung umfasst 
eine Fläche von etwa 1,5 ha.

Hamburg, den 26. September 2022

Der Senat
Amtl. Anz. S. 658

Einleitung einer Änderung des 
Flächennutzungsplans „Wohnen am 

Bramfelder See in Steilshoop“
Der Senat beschließt nach § 2 Absatz 1 des Baugesetz-

buchs in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3635), zuletzt geändert am 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6 
S. 1, 3), für den Geltungsbereich westlich des Campus 
Steilshoop, sowie für den Geltungsbereich östlich angren-
zend an den Bramfelder See im Stadtteil Steilshoop (Bezirk 
Wandsbek, Ortsteil 516) den Flächennutzungsplan zu 
ändern. Beide Bereiche werden südlich von der Großwohn-
siedlung Steilshoop und nördlich bzw. nordöstlich durch 
den Bramfelder See begrenzt.

Eine Karte zum Aufstellungsbeschluss, in der das Gebiet 
der Flächennutzungsplanänderung farbig angelegt ist, kann 
beim Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung der 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen sowie beim 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirksamts 
Wandsbek während der Dienststunden eingesehen werden.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sollen auf 
der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für Wohnungsbau geschaffen 
werden. Zusätzlich werden zwei neue Grünflächen darge-
stellt: Im westlichen Teil ein Sportplatz und im Osten die 
Erweiterung des Parks am Bramfelder See.

Das Gebiet der Flächennutzungsplanänderung umfasst 
eine Fläche von etwa 4,3 ha.

Hamburg, den 2. November 2022

Der Senat

Amtl. Anz. S. 658
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Elektronische Aktenführung 
bei den Gerichten in der Freien und Hansestadt Hamburg

Allgemeine Verfügung der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz

Nr. 9/2023

Vom 28. April 2023, Az.: 1454-031.01

Amtl. Anz. S. 659

I.

Die Allgemeine Verfügung der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz Nr. 10/2020 vom 20. August 2020, Az.: 1454-
031.01 (Amtl. Anz. S. 1769), zuletzt geändert durch die Allgemeine Verfügung der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 
Nr. 7/2023 vom 12. April 2023, Az.: 1454-031.01 (Amtl. Anz. S. 549), wird wie folgt geändert:

Die Tabelle in Nummer I wird wie folgt neu gefasst:

Nr. Gericht Verfahren Datum

1. Landgericht Hamburg Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfahren 
und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Verfahren 
der Zivilkammern 8, 13, 16, 28 sowie der Kammer 3 für Handels-
sachen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Register-
zeichen AR geführt werden.

23.9.2020

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfahren 
und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Verfahren 
der Zivilkammer 34; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Register-
zeichen AR geführt werden.

5.5.2021

Alle weiteren Verfahren der Zivilkammern 8, 13, 16, 28, 34 sowie 
der Kammer 3 für Handelssachen; einschließlich der Verfahren, 
die unter dem Registerzeichen AR geführt werden; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.

22.6.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfahren 
und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Verfahren 
der Zivilkammern 1, 3, 4, 9, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 sowie 35; 
einschließlich der Verfahren, die unter dem Registerzeichen AR 
geführt werden; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.

22.6.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfahren 
und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Verfahren 
der Zivilkammern 2, 7, 10, 11, 12, 15, 22, 24, 29 sowie 33; ein-
schließlich der Verfahren, die unter dem Registerzeichen AR 
geführt werden; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.

7.9.2022

Erstinstanzliche Verfahren sowie selbständige Beweisverfahren 
und selbständige PKH-Verfahren für erstinstanzliche Verfahren 
aller weiteren Zivilkammern sowie Kammern für Handels-
sachen; einschließlich der Verfahren, die unter dem Registerzei-
chen AR geführt werden; einschließlich der von anderen Gerich-
ten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abge-
gebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter 
nach § 278 Absatz 5 ZPO sowie Verfahren der Kammer für Bau-
landsachen, der Entschädigungs- und Rehabilitationskammer, 
der Wiedergutmachungskammer sowie des Wiedergutmachungs-
amtes.

5.10.2022
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Nr. Gericht Verfahren Datum

2. Hanseatisches Oberlandesgericht Sämtliche Verfahren des 2. Zivilsenats, des 13. Zivilsenats, des 
15. Zivilsenats und des Vergabesenats; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind die beim 13. Zivilsenat geführten 
familienrechtlichen Verfahren sowie Verfahren über Anträge 
nach § 101 des Steuerberatungsgesetzes.
Ausgenommen sind ferner die beim 15. Zivilsenat geführten Ver-
fahren über Beschwerden nach § 57 Absatz 2 Satz 2 und § 73 
Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.
Weiter ausgenommen sind die Beschwerden gegen die Entschei-
dungen des Grundbuchamts nach dem Vierten Abschnitt der 
Grundbuchordnung sowie Beschwerden gegen Entscheidungen 
des Registergerichts nach dem Sechsten Abschnitt der Schiffs-
registerordnung einschließlich der diese Sachen betreffenden 
Beschwerden und Erinnerungen in Kostensachen; diese richten 
sich nach § 1 Absatz 2 HmbEAktFVO in Verbindung mit der 
Anlage 2 der HmbEAktFVO.

21.4.2021

Sämtliche weiteren Verfahren aller Zivilsenate; einschließlich 
der beim 13. Zivilsenat geführten familienrechtlichen Verfahren 
sowie Verfahren über Anträge nach § 101 des Steuerberatungs-
gesetzes und der beim 15. Zivilsenat geführten Verfahren über 
Beschwerden nach § 57 Absatz 2 Satz 2 und § 73 Absatz 4 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren des 16. und 17. Zivil-
senats, des 2. Kartellsenats, des Senats für Notarsachen, des 
Senats für Baulandsachen, der Senate für Steuerberater- und 
Steuerbevollmächtigtensachen, des Richterdienstsenats sowie 
Verfahren vor dem Güterichter.

1.3.2023

3. Amtsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen 4, 8b, 12, 16, 21, 22a, 23a, 
31a, 32, 33a, 36a, 48; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen M oder AR geführt werden oder die Rechtsbehelfe nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zum Gegenstand haben.

5.5.2021

Sämtliche weiteren Verfahren aller Abteilungen für Zivilsachen; 
einschließlich der Verfahren, die unter dem Registerzeichen AR 
geführt werden; einschließlich der von anderen Gerichten oder 
Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Abteilung 62, Verfah-
ren vor dem Güterichter sowie Verfahren, die unter dem Regis-
terzeichen M geführt werden, die Rechtsbehelfe nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten zum Gegenstand haben oder die 
durch den zentralisierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst 
bearbeitet werden.

16.11.2022

Sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die durch den zentrali-
sierten amtsgerichtlichen Bereitschaftsdienst bearbeitet werden 
sowie Verfahren vor dem Güterichter.

25.1.2023

Sämtliche Verfahren der Abteilung 72 bis 76; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen UR oder AR geführt werden.

8.2.2023
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Nr. Gericht Verfahren Datum

Sämtliche Verfahren der Abteilung 71; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Register-
zeichen AR geführt werden.

8.2.2023

4. Arbeitsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 7 und 10; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

1.10.2021

Sämtliche Verfahren der Kammern 1, 8, 24 und 28; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

4.4.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 9 und 11; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

2.5.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 12, 14 und 20; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

5.9.2022

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder Ba geführt werden.

4.10.2022

5. Hamburgisches Oberverwaltungs-
gericht

Sämtliche Verfahren des 1. Senats auf dem Gebiet des Asylrechts, 
die am 1. November 2021 bei diesem Senat anhängig waren oder 
ab diesem Zeitpunkt eingehen; einschließlich der von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

24.1.2022

Alle weiteren Verfahren des 1. Senats, die am 2. Mai 2022 bei 
diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

2.5.2022

Sämtliche Verfahren des 4. Senats, die am 2. Mai 2022 bei diesem 
Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; ein-
schließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern abge-
gebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Register-
zeichen Bs geführt werden, sowie sonstige Beschwerdeverfahren, 
die sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen im Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes richten und unter dem Registerzei-
chen So geführt werden.

2.5.2022

Sämtliche Verfahren des 6. Senats, die am 12. September 2022 bei 
diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Register-
zeichen Bs geführt werden, sowie sonstige Beschwerdeverfahren, 
die sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen im Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes richten und unter dem Registerzei-
chen So geführt werden.

12.9.2022
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Nr. Gericht Verfahren Datum

Sämtliche Verfahren des 2. Senats, die am 28. September 2022 bei 
diesem Senat anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingehen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern 
abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

28.9.2022

Sämtliche Verfahren des 3. und 5. Senats, die am 5. Dezember 
2022 bei diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt 
eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen Bs oder Nc geführt werden, sowie sonstige Beschwerde-
verfahren, die sich gegen erstinstanzliche Entscheidungen im 
Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes richten und unter 
dem Registerzeichen So geführt werden.

5.12.2022

Alle weiteren Verfahren des 4. und 6. Senats, die am 25. Januar 
2023 bei diesen Senaten anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt 
eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

25.1.2023

6. Finanzgericht Hamburg Sämtliche Verfahren des 6. Senats; einschließlich der von ande-
ren Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt einge-
henden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.12.2021

Sämtliche Verfahren des 3. und des 5. Senats; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

13.6.2022

Sämtliche Verfahren aller übrigen Senate; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

1.12.2022

7. Sozialgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 4, 10, 23, 28, 31, 32, 33, 51; 
einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen/Zusatzzeichen SF GR geführt werden.

24.1.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 2, 7, 18, 30, 45, 46, 48 und 50; 
einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen/Zusatzzeichen SF GR oder SF AB geführt werden.

13.6.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 5, 8, 11, 15, 17, 22, 24, 26, 35, 
49, 52, 53 und 63; einschließlich der von anderen Gerichten ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

7.11.2022

Sämtliche Verfahren der Kammer 64, die ab dem 1. Januar 2023 
bei dieser Kammer eingehen; einschließlich der von anderen 
Gerichten abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

20.1.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 6, 9, 20, 25, 29, 38, 39, 47, 54, 
57, 58 und 59; einschließlich der von anderen Gerichten ab die-
sem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Ver-
fahren.

6.2.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 21, 34, 37, 41, 42, 55, 56, 60, 
61; einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

27.3.2023

Sämtliche Verfahren der Kammer 65; einschließlich der von 
anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebe-
nen oder verwiesenen Verfahren.

1.4.2023

Sämtliche Verfahren, die unter den Registerzeichen/Zusatz-
zeichen SF GR oder SF AB geführt werden.

24.5.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abge-
gebenen oder verwiesenen Verfahren.

24.5.2023
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Nr. Gericht Verfahren Datum

8. Landessozialgericht Hamburg Sämtliche Verfahren des 4. Senats; einschließlich der von ande-
ren Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.

24.1.2022

Sämtliche Verfahren des 1. Senats; einschließlich der von ande-
ren Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen 
oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen/Zusatzzeichen AR, SF GR oder SF ERI geführt werden, 
sowie Verfahren betreffend Wahlanfechtungen nach § 6 des Sozi-
algerichtsgesetzes in Verbindung mit § 21b Absatz 6 des Gerichts-
verfassungsgesetzes.

24.5.2022

Sämtliche Verfahren des 2., 3. und 5. Senats; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abge-
gebenen oder verwiesenen Verfahren.
Verfahren des 1. Senats, die unter den Registerzeichen/Zusatzzei-
chen AR, SF GR oder SF ERI geführt werden sowie Verfahren 
betreffend Wahlanfechtungen nach § 6 des Sozialgerichtsgesetzes 
in Verbindung mit § 21b Absatz 6 des Gerichtsverfassungsgeset-
zes; einschließlich der von anderen Gerichten ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

7.11.2022

9. Verwaltungsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 1 und 10; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

21.2.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 3, 4 und 16; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren nach §§ 4, 10 Vereinsge-
setz und § 32 Absatz 5 Parteiengesetz sowie die vor dem 1.1.2023 
beim Verwaltungsgericht Hamburg eingegangenen Verfahren 
betreffend Angelegenheiten finanzieller Hilfeleistungen im Rah-
men staatlicher Hilfsprogramme zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie („Corona-Soforthilfen“).

22.8.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 5, 8, 9 und 21; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 21, die unter 
dem Registerzeichen B oder BE geführt werden.

15.12.2022

Sämtliche Verfahren der Kammern 14, 15 und 17; einschließlich 
der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeit-
punkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 14, die unter 
dem Registerzeichen B oder BE geführt werden.

29.3.2023

Sämtliche Verfahren der Fachkammer 23, die am 29. März 2023 
bei dieser Fachkammer anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt 
eingehen; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

29.3.2023

Sämtliche Verfahren der Kammern 2, 6, 11 und 20; einschließ-
lich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem 
Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfah-
ren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren der Kammer 11, die unter 
dem Registerzeichen Z oder ZE geführt werden sowie die Verfah-
ren der Kammer 20, die unter dem Registerzeichen Z, ZE, B oder 
BE geführt werden.

17.5.2023

10. Amtsgericht Hamburg-Altona Sämtliche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der 
von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

2.3.2022

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen; ein-
schließlich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen; 
einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab 
diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder verwiesenen 
Verfahren.

16.11.2022
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11. Amtsgericht Hamburg-Wandsbek Sämtliche Verfahren in Betreuungs-, Unterbringungs- und Frei-
heitsentziehungssachen nach Maßgabe der §§ 271, 312 und 415 
FamFG; einschließlich der von anderen Gerichten oder Spruch-
körpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgegebenen oder 
verwiesenen Verfahren nach § 312 und § 415 FamFG.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Register-
zeichen AR geführt werden.
Abweichende Regelungen in der Anlage 4 zur HmbEAktFVO 
bleiben unberührt.

7.12.2022

Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen einschließ-
lich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen sowie sämt-
liche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Register-
zeichen M geführt werden.

14.6.2023

12. Amtsgericht Hamburg-St. Georg Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen einschließ-
lich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen sowie sämt-
liche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

8.2.2023

13. Landesarbeitsgericht Hamburg Sämtliche Verfahren der Kammern 1 und 3; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abge-
gebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder SHa geführt werden.

16.1.2023

Sämtliche Verfahren aller übrigen Kammern; einschließlich der 
von anderen Gerichten ab diesem Zeitpunkt eingehenden abge-
gebenen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter den Register-
zeichen AR oder SHa geführt werden.

13.2.2023

14. Amtsgericht Bergedorf Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen einschließ-
lich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen, sämtliche 
Verfahren des Familiengerichts sowie der Abteilung für Land-
wirtschaftssachen; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren, die unter dem Register-
zeichen M geführt werden.

26.4.2023

15. Amtsgericht Blankenese Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen einschließ-
lich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen sowie sämt-
liche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

26.4.2023

16. Amtsgericht Harburg Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen, sämtliche 
Verfahren des Familiengerichts sowie der Abteilung für Land-
wirtschaftssachen; einschließlich der von anderen Gerichten 
oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt eingehenden abgege-
benen oder verwiesenen Verfahren.
Hiervon ausgenommen sind Verfahren vor dem Güterichter.

26.4.2023

17. Amtsgericht Barmbek Sämtliche Verfahren der Abteilungen für Zivilsachen einschließ-
lich der Abteilungen für Wohnungseigentumssachen sowie sämt-
liche Verfahren des Familiengerichts; einschließlich der von 
anderen Gerichten oder Spruchkörpern ab diesem Zeitpunkt 
eingehenden abgegebenen oder verwiesenen Verfahren.

14.6.2023

II.

Diese Allgemeine Verfügung tritt am 17. Mai 2023 in Kraft.

Hamburg, den 28. April 2023

Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz Amtl. Anz. S. 659
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Bestellungen gemäß § 11 Absatz 3 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes

Folgender Kehrbezirk (KB) wurde zum 1. April 2023 
aufgelöst und auf die KB der sieben Stellvertreter aufgeteilt:
Im Bereich des Bezirkes HH-Wandsbek:
KB 518   Teil-KB (a-g): Heiko Fröhlich (518 a an 504), Rai-

ner Hoppe (518 b an 514), Jens Krause (518 c an 
519), Olaf Brust (518 d an 524), Ingo Klindworth 
(518 e an 523), Jens Gerstenberg (518 f an 517), 
Olaf Burmester (518 g an 513)

Folgende Person wird den angegebenen Hamburger 
Kehrbezirk (KB) ab 1. Juli 2023 auf eigenen Wunsch als 
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger abgeben:
Im Bereich des Bezirkes HH-Nord:
KB 414 Uwe Hofstetter

Folgende Person ist in dem angegebenen Hamburger 
Kehrbezirk (KB) ab 1. Juli 2023 zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger bestellt worden:
Im Bereich des Bezirkes Eimsbüttel:
KB 307 Lukas Iwesitsch
Die Bestellung ist auf sieben Jahre befristet.

Folgende Person ist in dem angegebenen Hamburger 
Kehrbezirk (KB) ab 1. Juli 2023 zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger bestellt worden:
Im Bereich des Bezirkes HH-Nord:
KB 414 Nico Kalajdziev
Die Bestellung ist auf sieben Jahre befristet.

Folgende Person wurde in dem angegebenen Hambur-
ger Kehrbezirk (KB) ab 1. Mai 2023 zum stellvertretenden 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bestellt:
Im Bereich des Bezirkes HH-Nord:
KB 403 Dennis Zimmermann

Hamburg, den 2. Mai 2023

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft

Amtl. Anz. S. 665

Förderrichtlinie #moinzukunft – 
Hamburger Klimafonds

Vom 9. Mai 2023

1. Förderziele, Zuwendungszweck
Um Klimaschutz-Projekte zivilgesellschaftlicher Ak-
teure gezielt und in einem möglichst niedrigschwelligen 
Antragsverfahren zu fördern, hat die Stadt 2019 den 
„#moinzukunft – Hamburger Klimafonds“ aufgelegt. 
Ziel ist es, Projekte aus den Bereichen Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit in Hamburg anzustoßen, die entweder 
konkrete Lösungsansätze bieten oder durch zielgerich-
tete Informations- und Bildungsansätze das Bewusstsein 
für die globalen und lokalen Auswirkungen des Klima-
wandels schärfen.
Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrar-
wirtschaft (BUKEA) hat die Hamburger Klimaschutz-
stiftung (HKS) mit der Bewirtschaftung des Klimafonds 
beauftragt und stellt der Stiftung die Fördermittel im 
Rahmen einer Zuwendung nach § 46 LHO zur Verfü-
gung. Für die Jahre 2023 und 2024 werden jeweils maxi-
mal 200 000,– Euro zur Förderung von Projekten bereit-
gestellt.

Dabei erfolgt die Entscheidung über die Vergabe der 
Fördergelder nicht direkt durch die HKS, sondern 
durch eine Jury, die in der Regel zwei Mal im Jahr tagt. 
Förderungen bis zu einer Höhe von 5000,– Euro können 
durch die HKS nach Prüfung in einem vereinfachten 
Verfahren vergeben werden, ohne eine formale Sitzung 
der Jury abzuwarten. Das Verfahren ist in der Geschäfts-
ordnung der Jury näher beschrieben.

Nach dieser Richtlinie können gefördert werden:

Projekte und Maßnahmen in Hamburg mit klar darge-
legtem Bezug und Fokus

– auf Klimaschutz,

– auf Klimaanpassung,

– auf Nachhaltigkeit mit erkennbarem Bezug zu Kli-
maschutz.

Die Projekte können einen pädagogischen, wissen-
schaftlichen, kulturellen, kommunikativen oder prakti-
schen Ansatz verfolgen. Sie können beispielsweise eine 
klare CO2-Einsparung zum Ziel haben oder klima-
freundliches Verhalten fördern. Sie können aufklären 
über die Folgen des Klimawandels und lokale oder regi-
onale Möglichkeiten des Klimaschutzes oder der Klima-
anpassung aufzeigen.

Der Hamburger Klimafonds soll durch ein möglichst 
niedrigschwelliges und handhabbares Vergabeverfahren 
Projekte unterstützen, die einem nachhaltigen Umgang 
mit natürlichen Ressourcen (auch unter Berücksichti-
gung sozialer Aspekte) und der Integration von Klima-
schutzmaßnahmen in unserem Alltag dienen. Zu för-
dernde Projekte haben einen klaren Bezug zum Klima-
schutz oder zur Klimaanpassung und leisten in diesem 
Zusammenhang auch einen Beitrag zu einer nachhalti-
gen Entwicklung in Hamburg im Sinne der Agenda 
2030 mit den Sustainable Development Goals (SDGs), 
insbesondere im Zusammenhang mit den Zielen 7 
(bezahlbare und saubere Energie), 11 (nachhaltige 
Städte), 12 (nachhaltiger Konsum), 13 (Klimaschutz) 
und 15 (Leben an Land) der Vereinten Nationen.

Es besteht kein Anspruch der oder des Antragstellenden 
auf Gewährung einer Zuwendung. Vielmehr entscheidet 
grundsätzlich eine Jury unter Berücksichtigung der ver-
fügbaren Haushaltsmittel über die Vergabe der Förder-
gelder.

2. Zuwendungsempfangende

Rechtsfähige, gemeinnützige, zivilgesellschaftliche Ini-
tiativen, Einrichtungen, Sport- oder Schulvereine, Bil-
dungs-, Sozial- oder Jugendhilfeträger, konfessionelle 
Gemeinden, Stiftungen, Verbände oder Institutionen 
mit Sitz in Hamburg können Förderanträge für Projekte 
mit klarem Themenfokus auf Klimaschutz, Klimaan-
passung und Nachhaltigkeit (mit Bezug zu Klimaschutz) 
stellen.

3. Zuwendungsvoraussetzungen

Zuwendungen werden nur solchen Empfangenden be -
willigt, bei denen eine ordnungsgemäße Geschäftsfüh-
rung gesichert erscheint und die organisatorisch in der 
Lage sind, die bestimmungsgemäße Verwendung der 
Zuwendung zu gewährleisten und nachzuweisen.

Zuwendungen werden nur für Vorhaben oder selbst-
ständige Projektbestandteile bewilligt, die noch nicht 
begonnen worden sind.

Zuwendungen dürfen nur zur Verwendung innerhalb 
der bewilligten Projektlaufzeit angefordert werden. 
Innerhalb der Projektlaufzeit nicht abgeforderte Förder-
mittel verfallen.
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Zuwendungen werden nur solchen Empfangenden 
bewilligt, die – unabhängig von weitergehenden daten-
schutzrechtlichen Regelungen – in der Weitergabe von 
personenbezogenen Daten ihrer Beschäftigten, die zur 
Ermittlung und Überprüfung der Höhe der Zuwendung 
und der Einhaltung des Besserstellungsverbots erforder-
lich sind, keine Verletzung datenschutzrechtlicher Vor-
schriften sehen (die Zustimmung zu den Daten-
schutz-Richtlinien der HKS ist erforderlich).

4. Art, Umfang und Höhe der Förderung
Projektanträge können bis zum 31. Dezember 2024 
gestellt werden. Die Umsetzung von und Auszahlungen 
für Projekte können bis zum 31. August 2025 erfolgen. 
Die Laufzeit der Projekte beträgt maximal 12 Monate 
und endet spätestens am 31. August 2025. Die Förder-
höhe beträgt maximal 20 000,– Euro pro Projekt und 
Antragsteller. Die Untergrenze für die Bearbeitung von 
Anträgen liegt bei einer Förderhöhe von 1000,– Euro.
Die Zuwendung erfolgt als Fehlbedarfsfinanzierung im 
Rahmen einer Projektförderung. Voraussetzung für eine 
Förderung ist die Eigenbeteiligung des Antragstellers in 
Höhe von mindestens 10 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben.
Hinweis: Eigenleistungen des Antragstellers, für die 
keine tatsächlichen Kosten anfallen, sind nicht förder- 
und erstattungsfähig.
Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben nach dieser För-
derrichtlinie zählen insbesondere tatsächlich entstan-
dene Ausgaben für:
– planerische Vorbereitung und Konzeption,
– die eigentliche Durchführung und Realisierung eines 

Projektes,
– notwendige projektbezogene Sach-, Material und 

Personalkosten – nicht jedoch Investitionen,
– Verwaltungskosten bis zu 10 Prozent der Gesamtkos-

ten,
– Honorare für projektbezogene Dienstleistungen oder 

Tätigkeiten,
– vorbereitende und begleitende Presse-, Kommunika-

tions- und Öffentlichkeitsarbeit und die Bewerbung 
des Projekts über verschiedene Kanäle, z. B. Social- 
Media- und Online-Kommunikation, Plakatierung, 
Druckkosten, Layout oder Webdesign,

– die Erstellung von Fotos oder Bewegtbild-Clips zu 
PR-Zwecken oder zur Dokumentation,

– Veranstaltungsorganisation, z. B. Technik, Aufbau, 
Location,

– die begleitende und nachfolgende Erfolgskontrolle,
– die Dokumentation der Ergebnisse.
Ausgeschlossen sind:
– Maßnahmen, zu deren Durchführung eine Rechts-

pflicht besteht,
– bauliche und investive Maßnahmen sowie techni-

sche Entwicklungskosten,
– die institutionelle Förderung von Einrichtungen,
– laufende Kosten nach Projektabschluss,
– überwiegend der Selbstdarstellung von Organisatio-

nen dienende Projekte,
– Förderungen von Projekten, die durch Privat- und 

Einzelpersonen vorgeschlagen werden.
– Mit dem Fonds sollen nicht die Umsetzung bzw. 

Durchführung von bereits bestehenden Programmen 
gefördert werden.

5. Erfolgskontrolle
Die Förderungen werden verbunden mit der Auflage, 
dass die Zuwendungsempfangenden der HKS Daten zur 
späteren Messung des Erfolgs der Maßnahme zur Verfü-
gung stellen. Näheres wird nach den Umständen des 
Einzelfalls im Zuwendungsbescheid geregelt. Geeignete 
Kriterien und Nachweise der Erfolgskontrolle können 
beispielsweise qualifizierte Berichte von Teilnehmen-
den sein, erstellte Materialien (z. B. Lehr- oder Informa-
tionsmaterial), Medien-Clippings oder Reichweiten-
analysen sowie Teilnahmelisten.
Für die Träger geförderter Projekte besteht die Ver-
pflichtung, der HKS spätestens sechs Monate nach Pro-
jektstart einen Zwischenbericht vorzulegen, in dem der 
aktuelle Stand der Umsetzung der Projektziele nachge-
wiesen wird. Nach Abschluss des Projektes ist der HKS 
ein Verwendungsnachweis vorzulegen (siehe Punkt 6.)

6. Verfahren
Projektförderanträge können ab dem 15. Mai 2023 über 
das Online-Antragsformular an die HKS gerichtet wer-
den (E-Mail: klimafonds@hamburger-klimaschutzstif-
tung.de).
Der Förderantrag ist von einer für die antragstellende 
gemeinnützige Organisation zeichnungsberechtigten 
Person zu unterzeichnen – sollten die Zeichnungsrege-
lungen der Organisation vorsehen, dass mehrere Perso-
nen nur gemeinsam vertretungsberechtigt sind, ist der 
Antrag von den entsprechend befugten Personen zu 
unterzeichnen. Die Zeichnungsberechtigung (z. B. 
durch einen Auszug aus dem Vereinsregister o.Ä.) sowie 
die Gemeinnützigkeit (z. B. durch einen aktuellen 
Freistellungsbescheid) sind nachzuweisen.
Ein Antrag muss neben einem vollständig ausgefüllten 
Antragsformular mit Angaben zum Projekt, Durchfüh-
rung, Erreichung der Zielgruppe, Messung der Ergeb-
nisse und der geplanten Öffentlichkeitsarbeit, einen 
detaillierten Finanzplan beinhalten. Im Antrag ist auch 
darzulegen, weshalb die Durchführung des Projektes 
ohne die Zuwendung nicht möglich oder gefährdet sein 
würde und aus welchen Gründen die Bewilligung von 
Mitteln nicht bei anderen Stellen beantragt werden 
kann (weitere Informationen dazu sind dem Antragsfor-
mular zu entnehmen). Folgeförderungen sind bei ausrei-
chend Mittelverfügbarkeit möglich, sofern der Erfolg 
des Erstprojekts gegeben ist. Dieser ist in einem Erfolgs-
bericht mit Folgeantrag darzulegen.
Abgelehnte Anträge dürfen grundsätzlich nicht erneut 
gestellt werden.
Die Bewilligung nach einer positiven Juryentscheidung 
erfolgt durch die HKS mittels eines privatrechtlichen 
Vertrags, der insbesondere folgende Punkte regelt:
– die Art und Höhe der Zuwendung,
– den Zuwendungszweck und die Dauer der Zweck-

bindung von aus der Zuwendung beschafften Gegen-
ständen,

– die Finanzierungsart und den Umfang der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben,

– den Bewilligungszeitraum,
– die Abwicklung der Maßnahme und die Prüfung der 

Verwendung der Zuwendung entsprechend der 
Regelungen in den Allgemeinen Nebenbestimmun-
gen zur Projektförderung,

– die Anerkennung der Gründe für einen Rücktritt 
vom Vertrag, die Anerkennung der Rückzahlungs-
verpflichtungen und der sonstigen Rückzahlungs-
regelungen durch die Letztempfangende oder den 
Letztempfangenden sowie
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– die Verzinsung von Rückzahlungsansprüchen.

Zudem werden die antragstellenden Organisationen, 
Vereine oder Institutionen auf eine mediengerechte 
Darstellung und Öffentlichkeitsarbeit der geförderten 
Projekte verpflichtet (nach Möglichkeit auch über die 
Sozialen Medien), um so die Diskussion über Klima-
schutz und Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen zu fördern und ins Bewusstsein 
der Stadtgesellschaft zu rücken.

Die Zuwendung darf nur insoweit und im Voraus nicht 
eher abgefordert werden, als sie innerhalb von zwei 
Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen zur 
Erfüllung des Zuwendungszwecks benötigt wird. Die 
Abforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurtei-
lung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthal-
ten.

Wird eine Förderung bewilligt, hat der Empfänger 
gegenüber der HKS die zweckgemäße Mittelver-
wendung nachzuweisen. Der Verwendungsnachweis 
besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßi-
gen Nachweis entsprechend der Regelungen in der pri-
vatrechtlichen Vereinbarung und ist nach Projekt-
abschluss zu erstellen. Originalbelege sind auf Anforde-
rung vorzulegen. Gegebenenfalls kann eine Prüfung vor 
Ort erfolgen. Hierzu sind die verfügbaren Online-Infor-
mationen sowie das Projektabschlussformular zu beach-
ten.

7. Inkrafttreten und Befristung

Diese Förderrichtlinie tritt zum 15. Mai 2023 in Kraft 
und gilt bis zum 31. Dezember 2024.

Hamburg, den 9. Mai 2023

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft

Amtl. Anz. S. 665

Beabsichtigung der Entwidmung einer 
Wegefläche in der Straße Sülldorfer 

Kirchenweg/Bezirk Altona
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:

Nach § 8 in Verbindung mit § 7 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) wird im Bezirk Altona, Gemarkung 
Dockenhuden, Ortsteil 224, in der Straße Sülldorfer Kir-
chenweg eine etwa 91 m² große Wegefläche (Flurstück 6378) 
mit sofortiger Wirkung als für den öffentlichen Verkehr 
entbehrlich entwidmet.

Die Pläne über den Verlauf der zu entwidmenden Flä-
che liegen für die Dauer eines Monats während der Dienst-
stunden im Foyer des Fachamtes Management des öffentli-
chen Raumes des Bezirksamtes Altona, Jessenstraße 1-3, 
22767 Hamburg, zur Einsicht für jedermann öffentlich aus. 
Während dieser Zeit können alle, deren Interessen durch 
die beabsichtigte Maßnahme berührt werden, Einwendun-
gen (schriftlich oder zu Protokoll) dort vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 27. April 2023

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 667

Beabsichtigung der Widmung einer 
Wegefläche in der Straße  

Max-Born-Straße/Bezirk Altona
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:
Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-

sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) wird im 
Bezirk Altona, Gemarkung Bahrenfeld, Ortsteil 217, eine 
etwa 1030 m² große, in der Straße Max-Born-Straße lie-
gende Wegefläche (Flurstück 3631 teilweise) mit sofortiger 
Wirkung dem öffentlichen Verkehr gewidmet.

Die Pläne über den Verlauf der zu widmenden Fläche 
liegen für die Dauer eines Monats während der Dienststun-
den im Foyer des Fachamtes Management des öffentlichen 
Raumes des Bezirksamtes Altona, Jessenstraße 1-3, 22767 
Hamburg, zur Einsicht für jedermann öffentlich aus. Wäh-
rend dieser Zeit können alle, deren Interessen durch die 
beabsichtigte Maßnahme berührt werden, Einwendungen 
(schriftlich oder zu Protokoll) dort vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 27. April 2023

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 667

Beabsichtigung der Widmung einer 
Wegefläche in der Straße Kuulsbarg/

Bezirk Altona
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:
Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-

sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) wird im 
Bezirk Altona, Gemarkung Dockenhuden, Ortsteil 224, 
eine etwa 5270 m² große, in der Straße Kuulsbarg liegende 
Wegefläche (Flurstück 395) mit sofortiger Wirkung dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet.

Für die Treppenanlage, die von dem nach Südwesten 
abzweigenden Stichweg zur Anne-Frank-Straße führt, wird 
die Widmung auf den Fußgängerverkehr beschränkt.

Die Pläne über den Verlauf der zu widmenden Fläche 
liegen für die Dauer eines Monats während der Dienststun-
den im Foyer des Fachamtes Management des öffentlichen 
Raumes des Bezirksamtes Altona, Jessenstraße 1-3, 22767 
Hamburg, zur Einsicht für jedermann öffentlich aus. Wäh-
rend dieser Zeit können alle, deren Interessen durch die 
beabsichtigte Maßnahme berührt werden, Einwendungen 
(schriftlich oder zu Protokoll) dort vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 27. April 2023

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 667

Beabsichtigung der Widmung einer 
Wegefläche in der Straße Raalandsweg/

Bezirk Altona
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:
Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-

sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) wird im 
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Bezirk Altona, Gemarkung Rissen, Ortsteil 227, eine etwa 
654 m² große, in der Straße Raalandsweg liegende Wegeflä-
che (Flurstück 914 teilweise) mit sofortiger Wirkung dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet.

Die Pläne über den Verlauf der zu widmenden Fläche 
liegen für die Dauer eines Monats während der Dienststun-
den im Foyer des Fachamtes Management des öffentlichen 
Raumes des Bezirksamtes Altona, Jessenstraße 1-3, 22767 
Hamburg, zur Einsicht für jedermann öffentlich aus. Wäh-
rend dieser Zeit können alle, deren Interessen durch die 
beabsichtigte Maßnahme berührt werden, Einwendungen 
(schriftlich oder zu Protokoll) dort vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 27. April 2023

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 667

Widmung von Verbreiterungsflächen in 
der Straße Raalandsweg/Bezirk Altona
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:

Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) werden im Bezirk Altona, Gemarkung 
Rissen, Ortsteil 227, eine etwa 427 m² große (Flurstück 914 
teilweise) sowie eine etwa 154 m² große, in der Straße Raa-
landsweg liegende Verbreiterungsflächen mit sofortiger 
Wirkung dem öffentlichen Verkehr gewidmet.

Die Pläne über den Verlauf der zu widmenden Flächen 
liegen für die Dauer eines Monats während der Dienststun-
den im Foyer des Fachamtes Management des öffentlichen 
Raumes des Bezirksamtes Altona, Jessenstraße 1-3, 22767 
Hamburg, zur Einsicht für jedermann öffentlich aus. Wäh-
rend dieser Zeit können alle, deren Interessen durch die 
beabsichtigte Maßnahme berührt werden, Einwendungen 
(schriftlich oder zu Protokoll) dort vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 27. April 2023

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 668

Beabsichtigung der Widmung einer 
Wegefläche in der Straße Stückweg/  

Bezirk Altona
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) wird im 
Bezirk Altona, Gemarkung Lurup, Ortsteil 220, eine etwa 
1548 m² große, in der Straße Stückweg liegende Wegefläche 
(Flurstück 7532 teilweise) mit sofortiger Wirkung dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet.

Die Pläne über den Verlauf der zu widmenden Fläche 
liegen für die Dauer eines Monats während der Dienststun-
den im Foyer des Fachamtes Management des öffentlichen 
Raumes des Bezirksamtes Altona, Jessenstraße 1-3, 22767 
Hamburg, zur Einsicht für jedermann öffentlich aus. Wäh-
rend dieser Zeit können alle, deren Interessen durch die 

beabsichtigte Maßnahme berührt werden, Einwendungen 
(schriftlich oder zu Protokoll) dort vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 27. April 2023

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 668

Beabsichtigung der Widmung einer 
Wegefläche in der Straße Sülldorfer 

Kirchenweg/Bezirk Altona
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) wird im 
Bezirk Altona, Gemarkung Dockenhuden, Ortsteil 224, 
eine etwa 6 m² große, in der Straße Sülldorfer Kirchenweg 
liegende Wegefläche (Flurstück 6353) mit sofortiger Wir-
kung dem öffentlichen Verkehr gewidmet.

Die Pläne über den Verlauf der zu widmenden Fläche 
liegen für die Dauer eines Monats während der Dienststun-
den im Foyer des Fachamtes Management des öffentlichen 
Raumes des Bezirksamtes Altona, Jessenstraße 1-3, 22767 
Hamburg, zur Einsicht für jedermann öffentlich aus. Wäh-
rend dieser Zeit können alle, deren Interessen durch die 
beabsichtigte Maßnahme berührt werden, Einwendungen 
(schriftlich oder zu Protokoll) dort vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 27. April 2023

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 668

Widmung von Wegeflächen im Bezirk 
Wandsbek – Rolfinckstraße –

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) mit Ände-
rungen werden die im Bezirk Wandsbek, Gemarkung Wel-
lingsbüttel, Ortsteil 517, belegenen Wegeflächen Rolfinck-
straße (Flurstücke 3761 und 3788 jeweils teilweise), von 
Wellingsbüttler Weg bis Saseler Chaussee verlaufend, mit 
sofortiger Wirkung dem allgemeinen Verkehr gewidmet.

Die Betriebsanlagen der DB Netz AG werden von der 
Widmung nicht berührt.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplänen kann 
beim Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Management des 
öffentlichen Raumes, Am Alten Posthaus 2, 22041 Ham-
burg, eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Wandsbek, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Am Alten Posthaus 
2, 22041 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 28. April 2023

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 668
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Berichtigung der Verfügung einer 
Widmung von Wegeflächen im Bezirk 

Wandsbek – Schöneberger Straße –
Die Verfügung der Widmung von Wegeflächen vom 

15. Dezember 1965, veröffentlicht im Amtl. Anz. Nr. 250 
vom 28. Dezember 1965, muss in der sechsten Zeile richtig 
heißen: „… dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewid-
met.“

Der Lageplan behält seine Gültigkeit.

Hamburg, den 27. April 2023

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 669

Veränderung der Benutzbarkeit von 
öffentlichen Wegeflächen im Bezirk 

Wandsbek – Auenstieg –
Nach § 8 in Verbindung mit § 7 des Hamburgischen 

Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen wird die Widmung für die 
im Bezirk Wandsbek, Gemarkung Eilbek, Ortsteil 501, 
belegenen öffentlichen Wegeflächen Auenstieg (Flurstücke 
1514 [247 m²], 1515 [266 m²] und 468 [274 m²]), von Eilenau 
bis Blumenau, weiter bis Hagenau, und dann bis Wands-
beker Chaussee verlaufend, mit sofortiger Wirkung auf den 
allgemeinen Fußgängerverkehr beschränkt.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplan kann beim 
Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Management des öffentli-
chen Raumes, Am Alten Posthaus 2, 22041 Hamburg, ein-
gesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Wandsbek, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Am Alten Posthaus 
2, 22041 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 28. April 2023

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 669

Widmung von Wegeflächen im Bezirk 
Wandsbek – Aspersort –

Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen werden die im Bezirk 
Wandsbek, Gemarkung Farmsen, Ortsteil 514, belegenen 
Eckabschrägungen Aspersort (Flurstück 83 teilweise), Höhe 
August-Krogmann-Straße und Meilskamp liegend, mit 
sofortiger Wirkung dem allgemeinen Verkehr gewidmet.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplan kann beim 
Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Management des öffentli-
chen Raumes, Am Alten Posthaus 2, 22041 Hamburg, ein-
gesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Wandsbek, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Am Alten Posthaus 
2, 22041 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 28. April 2023

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 669

Widmung von Wegeflächen im Bezirk 
Wandsbek – Fünfstück –

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) mit Ände-
rungen wird die im Bezirk Wandsbek, Gemarkung Olden-
felde, Ortsteil 526, belegene Wegefläche Fünfstück (Flur-
stück 671 [3563 m²]), von Am Knill bis Bekassinenau ver-
laufend, mit sofortiger Wirkung dem allgemeinen Verkehr 
gewidmet.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplan kann beim 
Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Management des öffentli-
chen Raumes, Am Alten Posthaus 2, 22041 Hamburg, ein-
gesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Wandsbek, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Am Alten Posthaus 
2, 22041 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 28. April 2023

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 669

Auslegung der Vorschlagsliste für die Wahl 
der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen

Die vom Bezirksamt Harburg aufgestellte Vorschlags-
liste für die Wahl der Jugendschöffinnen und Jugendschöf-
fen für die Amtszeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 
2028 liegt vom 15. Mai 2023 bis 22. Mai 2023 werktags 
(außer sonnabends) zu jedermanns Einsicht im IV. Stock 
des Jugendamtes, Harburger Ring 33, Raum 442, 21073 
Hamburg, aus.

Möglichkeiten der Einsichtnahme: montags bis freitags 
von 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr.

Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche 
nach der Auslegefrist beim Bezirksamt Harburg schriftlich 
oder zu Protokoll Einspruch erhoben werden mit der 
Begründung, dass in die Vorschlagsliste Personen aufge-
nommen worden sind, die nicht aufgenommen werden 
durften oder nicht aufgenommen werden sollten.

Hamburg, den 8. Mai 2023

Das Bezirksamt Harburg
Amtl. Anz. S. 669 
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Öffentliche Ausschreibung
Verfahren: 2023000200 – IT-Netzwerkbetreuung 

der Beruflichen Schule Ankelmannstraße (BS 01) und 
der Beruflichen Schule für Wirtschaft und 

Handel Hamburg-Mitte (BS 02)
Auftraggeber: Behörde für Schule und Berufsbildung

1) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:
Behörde für Schule und Berufsbildung
Hamburger Straße 37
22083 Hamburg
Deutschland 

2) Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO):
Öffentliche Ausschreibung [UVgO]

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen.
Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

4) Entfällt
5) Art der Leistung, Umfang der Leistung, sowie Ort der 

Leistungserbringung:
IT-Netzwerkbetreuung der Beruflichen Schule Ankel-
mannstraße (BS 01) und
der Beruflichen Schule für Wirtschaft und Handel 
Hamburg-Mitte (BS 02)
Ausschreibungsgegenstand ist die IT-Netzwerkbetreu-
ung der Beruflichen Schule Ankelmannstraße (BS 01) 
und der Beruflichen Schule für Wirtschaft und Handel 
Hamburg-Mitte (BS 02)
Ort der Leistungserbringung: 20537 Hamburg

6) Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung  
(§ 22 UVgO): 
Losweise Ausschreibung: Nein

7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):
Nebenangebote sind nicht zugelassen

8) Ausführungsfrist(en):
Vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2025
mit Option auf 3malige Verlängerung um jeweils 1 Jahr 

9) Elektronische Adresse, unter der die Vergabeunter-
lagen abgerufen werden können oder die Bezeichnung 
und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen 
abgibt oder bei der sie eingesehen werden können:

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 

69d15278-8e52-4eea-b63f-032bc5c823db
10) Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 

Bindefrist:
Teilnahme- oder Angebotsfrist:  
25. Mai 2023, 12.00 Uhr  
Bindefrist: 7. Juli 2023, 00.00 Uhr 

11) Entfällt
12) Entfällt
13) Entfällt

14) Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunter-
lagen genannt (§ 43 UVgO):
Wirtschaftlichstes Angebot: 
UfAB 2018: Reine Preiswertung 

Hamburg, den 4. Mai 2023

Die Behörde für Schule und Berufsbildung 672

Öffentliche Ausschreibung
a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 200  
Telefax:  0 49 (0) 40 / 4 27 92 - 12 00 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de 
Internet: https://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

b)  Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer: 23 A 0161

c)  Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und 
zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:
Zugelassene Angebotsabgabe:
Elektronisch, in Textform, mit fortgeschrittener/m 
Signatur/Siegel, mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

d)  Art des Auftrags:
Ausführung von Bauleistungen

e)  Ort der Ausführung:
Clausewitz-Kaserne, Manteuffelstraße 20, 22587 Ham-
burg

f)  Art und Umfang der Leistung:
alles ca. Angaben:
– 2 Stk Unterverteilung
– 64m Gitter-/Kabelrinne
– 84m BR-Kanal ,Stahlblech 
– 207 Stk Gerätebecher
– 1.500m Kunststoffmantelleitung NYM-J 3x2,5
– 162 Stk Schukosteckdosen 2pol 16A, rt o. ws
– 1 Stk Potentialausgleichsschiene
– 2 Stk Kombiableiter
– 120m Poti.leitung NYY-J 1x16/25
– 11m Poti.leitung NYY-J 1x 6
– 51 Stk Kabelschottungen bis ca. 0,04qm
– 54 Stk Kernbohrungen bis ca. 120mm
– diverse Rückbau/Demontage/Entsorgung, von 

Bestand
– 55 Stk Datendoppeldose Cat6a
– 3 Stk Rangierverteiler 24port Cat6a
– 5.500m Datenkabel Catz 4x2xAWG22
– 1 Stk vorhandener Datenschrank bearbeiten/aufrüs-

ten
– 10 Stk Datenpunkte 

g)  Entfällt

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen
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h)  Aufteilung in Lose: nein
i)  Ausführungsfristen:

Beginn der Ausführung:  
27. KW 2023
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:  
45. KW 2023

j)  Entfällt
k)  Mehrere Hauptangebote sind zugelassen.
l)  Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung 
gestellt unter: https://abruf.bi-medien.de/D450495604

 Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage 
mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefor-
dert.

o) Ablauf der Angebotsfrist am 30. Mai 2023 um 
9.00 Uhr, Ablauf der Bindefrist am 27. Juni 2023.

p)  Adresse für elektronische Angebote:
https://www.bi-medien.de/
Anschrift für schriftliche Angebote: keine schriftlichen 
Angebote zugelassen.

q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch

r)  Zuschlagskriterien:
Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggfs. einschließlich 
Gewichtung: Preis 100  %

s)  Eröffnungstermin:
 30. Mai 2023 um 9.00 Uhr

Ort: Vergabestelle, siehe a)
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Es sind keine Bieter und ihre Bevollmächtigten zum 
elektronischen Öffnungsverfahren zugelassen.

t)  Geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen.
u)  Entfällt
v)  Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter.

w)  Beurteilung der Eignung:
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis 
der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins 
für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nach-
unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuwei-
sen, dass diese präqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläu-
figen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das 
ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ 
vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind 
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch 
für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen 
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigen erklärungen (auch die der Nachunternehmen) 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
„Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheini-
gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist 
erhältlich und wird mit den Vergabeunterlagen über-
mittelt.

x)  Nachprüfung behaupteter Verstöße:

Nachprüfungsstelle (§  21 VOB/A) 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg,  
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 295

Sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt ausschließlich über die Vergabe-
plattform bi-medien.

Hamburg, den 27. April 2023

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 673

Öffentliche Ausschreibung

a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 200  
Telefax:  0 49 (0) 40 / 4 27 92 - 12 00 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de 
Internet: https://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

b)  Vergabeverfahren:

Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer: 23 A 0170

c)  Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und 
zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:

Zugelassene Angebotsabgabe:

Elektronisch, in Textform, mit fortgeschrittener/m 
Signatur/Siegel, mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

d)  Art des Auftrags:

Ausführung von Bauleistungen

e)  Ort der Ausführung:

Reichspräsident Ebert Kaserne, Geb. 26, 
Osdorfer Landstr. 365, 22589 Hamburg

f)  Art und Umfang der Leistung:

Ausführung von Abrissarbeiten und Entsorgung

– Abbruch Metallamellendecke (ca. 840 m2)

– Abbruch der Holzbretter als Unterkonstruktion 
(ca. 650 lfm)

– Abbruch der Holzbretter/Laufweg im Flur (ca. 
100m2)

– Abbruch der Holzsparren als Unterkon. Flur+Hör-
säle (ca. 800m2)

– Abbruch Abluftanlage Vierkantrohr 340/140, ca. 
10m ( 6 Stk)

– Lüftungszentralgerät mit 40 m Rohrnetz Flur 
(3 Stk)

– Entsorgung von Abfall gem. 170201

– Entsorgung von Abfall gem. 170604

– Entsorgung von Abfall gem. 170407

– Entsorgung von Abfall gem. 170904

g)  Entfällt

h)  Aufteilung in Lose: nein
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i)  Ausführungsfristen:

Beginn der Ausführung:  
17. Juli 2023

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:  
18. August 2023

j)  Entfällt

k)  Mehrere Hauptangebote sind zugelassen.

l)  Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung 
gestellt unter: https://abruf.bi-medien.de/D450565714

 Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage 
mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefor-
dert.

o) Ablauf der Angebotsfrist am 24. Mai 2023 um 
9.00 Uhr, Ablauf der Bindefrist am 21. Juni 2023.

p)  Adresse für elektronische Angebote:

https://www.bi-medien.de/

Anschrift für schriftliche Angebote: keine schriftlichen 
Angebote zugelassen.

q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch

r)  Zuschlagskriterien:

Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggfs. einschließlich 
Gewichtung: Preis 100  %

s)  Eröffnungstermin:

 24. Mai 2023 um 9.00 Uhr

Ort: Vergabestelle, siehe a)

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

Es sind keine Bieter und ihre Bevollmächtigten zum 
elektronischen Öffnungsverfahren zugelassen.

t)  Geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen.

u)  Entfällt

v)  Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter.

w)  Beurteilung der Eignung:

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis 
der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins 
für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nach-
unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuwei-
sen, dass diese präqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläu-
figen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das 
ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ 
vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind 
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch 
für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen 
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigen erklärungen (auch die der Nachunternehmen) 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
„Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheini-
gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist 
erhältlich und wird mit den Vergabeunterlagen über-
mittelt.

x)  Nachprüfung behaupteter Verstöße:

Nachprüfungsstelle (§  21 VOB/A) 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg,  
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 295

Sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt ausschließlich über die Vergabe-
plattform bi-medien.

Hamburg, den 5. Mai 2023

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 674

Offenes Verfahren

Verfahren: FB 2023000304 – Pförtnerdienste 
in den Amtsgerichten Hamburg, im Ziviljustizgebäude 

und im Haus der Gerichte

Auftraggeber: Finanzbehörde Hamburg

1) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:

Finanzbehörde Hamburg
Gänsemarkt 36
20354 Hamburg
Deutschland
+49 40428231386
+49 40427310686
ausschreibungen@fb.hamburg.de

2) Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO)

Offenes Verfahren (EU) [VgV]   

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

4) Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit (§ 29 
Absatz 3 UVgO) und ggf. Informationen zum Zugriff 
auf Vergabeunterlagen (§ 29 Abs. 3 UVgO):  

 Mit der webbasierte Ausschreibungslösung eVergabe 
wird die gesamte Prozesskette elektronisch abgebildet. 
Die Angebotsdaten werden auf dem Server verschlüs-
selt und die Daten mithilfe von HTTPS übertragen. 
Dadurch ist die Vertraulichkeit bei der elektronischen 
Angebotserstellung und -einreichung gesichert. Die 
Angebote können erst nach Verstreichen des Eröff-
nungstermins durch zwei Mitarbeiter der Vergabestelle 
entschlüsselt werden. Die eVergabe ist DSGVO kon-
form. 

5) Art der Leistung, Umfang der Leistung, sowie Ort der 
Leistungserbringung:

Pförtnerdienste in den Amtsgerichten Hamburg, im 
Ziviljustizgebäude und im Haus der Gerichte

Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) – Finanz-
behörde – als Auftraggeber (AG) beabsichtigt den 
Abschluss eines Vertrages über die Pförtnerdienste für 
die Amtsgerichte Hamburg, das Ziviljustizgebäude und 
das Haus der Gerichte für den Zeitraum vom 1. Januar 
2024 bis 31. Dezember 2025 mit zwei Verlängerungs-
optionen um um jeweils ein Jahr bis max. zum 31. 
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Dezember 2027. Für das Ziviljustizgebäude beginnt die 
Leistung am 1. März 2024.
Ort der Leistungserbringung: 20354 Hamburg

6) Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung  
(§ 22 UVgO): 

 Losweise Ausschreibung: Nein 
7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):

Nebenangebote sind nicht zugelassen
8) Ausführungsfrist(en):

Vom 1. Januar 2024 bis: 31. Dezember 2025
Abweichend hiervon beginnt die Leistung im Zivil-
justizgebäude am 1. März 2024.
Danach verlängert er sich zweimalig um je ein weiteres 
Jahr bis maximal zum 31. Dezember 2027, wenn nicht 
einer der Vertragspartner 6 Monate vor Ablauf des Ver-
trages schriftlich kündigt.

9) Vergabeunterlagen (§§ 29, 21 UVgO): 
Die Vergabeunterlagen sind über die Veröffentli-
chungsplattform der Freien und Hansestadt Hamburg

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 

ba681518-73e4-48b1-accd-f2e8cb3feee9
elektronisch abrufbar.

10) Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 
Bindefrist:
Teilnahme- oder Angebotsfrist: 
1. Juni 2023, 10.00 Uhr 
Bindefrist: 31. Dezember 2023, 00.00 Uhr

11) Entfällt
12) Entfällt
13) Unterlagen zur Beurteilung der Eignung und des 

Nichtvorliegens von Ausschlussgründen:
 Es wird ausdrücklich auf die zu diesem Verfahren ver-

öffentlichte Bekanntmachung im EU-Amtsblatt und 
die dort aufgeführten Eignungskriterien und -nach-
weise verwiesen.  

14) Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunter-
lagen genannt (§ 43 UVgO):
Wirtschaftlichstes Angebot:  
UfAB 2018: Einfache Richtwertmethode  

Hamburg, den 22. April 2023

Die Finanzbehörde 675

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 176-23 CR
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Zubau Förderschule Weidemoor, Weidemoor 1, 
21033 Hamburg
Bauauftrag: Metallbau
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 278.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: schnellstmöglich nach Beauftragung; 
Fertigstellung: ca. Mai 2024
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
25. Mai 2023 um 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 24. April 2023

Die Finanzbehörde 676

Offenes Verfahren
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB OV 060-23 AS
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Zu-und Ersatzbau für Klassenräume, 
Mensa und Sporthallen,
Gaußstraße 171, 22765 Hamburg
Bauauftrag: Gerüstbau
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 189.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Oktober 2023; 
Fertigstellung: ca. Oktober 2024
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
30. Mai 2023 um 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
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direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 2. Mai 2023

Die Finanzbehörde 677

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH UVO ÖA 026-23 DK
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des öffentlichen Auftrags:
Schließanlage, Brödermannsweg 2, 22453 Hamburg
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 25.800,– Euro
voraussichtliche Vertragslaufzeit:
Beginn: ca. Juli 2023; 
Fertigstellung: ca. August 2023
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
24. Mai 2023 um 12:00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/lieferungen-und-leis-
tungen/
Hinter „LINK Bieterportal“ sind im Bieterportal die Ver-
gabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per E-Mail erfolgt 
nur dann automatisch aus der elektronischen Vergabe, 
sofern Sie als Bieter im Bieterportal registriert sind und als 
solcher angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen 
haben.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/

Hamburg, den 3. Mai 2023

Die Finanzbehörde 678

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 193-23 AS

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung Siel und Außenanlagen, Hinsbleek 14, 
22391 Hamburg

Bauauftrag: Technische Außenanlagen

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 266.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Juni 2023; 
Fertigstellung: ca. Oktober 2023

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
23. Mai 2023 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/bauleistungen/

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 4. Mai 2023

Die Finanzbehörde 679

Öffentliche Ausschreibung 

a) Bezirksamt Harburg
Harburger Rathausplatz 1
21073 Hamburg
Deutschland

b) Öffentliche Ausschreibung [VOB] 

c) Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

d) Bauleistung

e) 21079 Hamburg Harburg

f) Maßnahme: Sanierung Karnappwehr

 Leistung: Sanierung Karnappwehr

 Vergabe-Nr.: BA-H VOB ÖA 23/23

 Sanierung Karnappwehr

– Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit 
durch den Umbau des vorhandenen Borstenfischpas-
ses zu einem Schlitzpass
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– Erneuerung der technischen Ausrüstung des Kar-
nappwehrs

g) Entfällt
h) Entfällt
i) Vom 3. Juli 2023 bis 29. März 2024
j) Nebenangebote sind nicht zugelassen
k) Mehrere Hauptangebote sind zulässig
l) Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfü-

gung unter:
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 

evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 
d6394209-8c76-4523-8b80-d14e84d93202

Für schriftliche Anfragen:
Bezirksamt Harburg, Dezernat Wirtschaft,  
Bauen und Umwelt
D4
Harburger Rathausplatz 4
21073 Hamburg
E-Mail:  
wirtschaft-bauen-umwelt@harburg.hamburg.de
Fragen und Antworten während des Verfahrens wer-
den ebenfalls auf der Ausschreibungsplattform bekannt 
gemacht; ein Versand per E-Mail ist nicht möglich.

m) Entfällt
n) Der Teilnahmeantrag ist nach Maßgabe der lit. c) im 

verschlossenen Umschlag (bzw. elektronisch) mit kor-
rekter Auftragsbezeichnung des Auftraggebers einzu-
reichen.
Der Teilnahmeantrag muss etwaige durch Nachunter-
nehmer auszuführende Leistungen angeben. Auf 
gesondertes Verlangen sind dazu Nachweise und Anga-
ben zum von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt 
vorzulegen.

o) 1. Juni 2023, 10.00 Uhr 
3. Juli 2023

p) Elektronische Angebote sind einzureichen unter: 
„https://bieterportal.hamburg.de“

 Schriftliche Angebote sind einzureichen an:
Bezirksamt Harburg, Dezernat Wirtschaft,  
Bauen und Umwelt
D4
Harburger Rathausplatz 4
21073 Hamburg

q) Deutsch
r) Niedrigster Preis
s) 16. Mai 2023, 10.00 Uhr
t) Entfällt
u) Entfällt
v) Die Rechtsform der Bietergemeinschaft nach der Auf-

tragserteilung muss eine gesamtschuldnerisch haftende 
Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter 
sein.

w) Präqualifizierte Unternehmen führen den Eignungs-
nachweis durch ihren Eintrag in die Liste des „Vereins 
für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.“ (sog. 
Präqualifikationsverzeichnis).
Beim Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesonder-
tes Verlangen deren Präqualifikation nachzuweisen.
Nicht Präqualifizierte Unternehmen haben als vor-
läufigen Eignungsnachweis bestimmte Eigenerklärun-
gen auf dem gesonderten Formblatt „Eignung“ der 
Vergabeunterlagen abzugeben. Von den Bietern der 

engeren Wahl sind die Eigenerklärungen auf Verlan-
gen durch (ggf. deutschsprachig übersetzte) Bescheini-
gungen zu bestätigen.
Darüber hinaus sind zum Nachweis der Eignung wei-
tere Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A im Wege eines 
Einzelnachweises zu machen. Die Angaben zu einzel-
nen Eignungsnachweisen sind dem Formblatt „6-030 
Eignung“ den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

x) Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
 Bezirksamt Harburg, Dezernat Wirtschaft, Bauen und 

Umwelt
D4
Harburger Rathausplatz 4
21073 Hamburg

Hamburg, den 25. April 2023

Das Bezirksamt Harburg 680

Offenes Verfahren
a) Universität Hamburg 

Mittelweg 124 
20148 Hamburg 
Deutschland 
+49 40239512234 
strategischereinkauf@uni-hamburg.de

b) Offenes Verfahren (EU) [VOB]  
c) Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 

nur elektronisch erfolgen
d) Bauleistung
e) 22761 Hamburg
f) Maßnahme:  2022_Albert-Einstein-Ring 8-10_ 

Revitalisierung Bürogebäude 
 Leistung: Albert-Einstein-Ring 8-10, 

Revitalisierung Bürogebäude, Pantry
 Vergabe-Nr.: UHH_VOB2023022_OV
 Albert-Einstein-Ring 8-10, Revitalisierung Büroge-

bäude, Pantry
Im Büro Gebäude Albert-Einstein-Ring 8-10, 22761 
Hamburg werden umfangreiche Modernisierungs- und 
Instandhaltungsarbeiten im Rahmen der Revitalisie-
rung durchgeführt bzw. geplant. Die o.g. Bürogebäude 
bleiben während der geplanten und weiter beschriebe-
nen Umbaumaßnahmen zum Teil im Betrieb.
Es handelt sich um ein sechsgeschossiges Gebäude aus 
dem Bj um 1991. Das Gebäude wurde als Stahlbeton-
stützenriegelkonstruktion mit Massivdecken aus Stahl-
beton und massiven tragenden Treppenhäusern ausge-
führt. In den Gebäuden befinden sich z.B. Büroräume, 
sanitäre Anlagen, Teeküchen, Abstell- und Technik-
räume sowie die Lüftungszentrale, die auch entkernt 
werden soll.
Im LV werden die Einbauten im Detail beschrieben.
Das Gebäude AER8-10 wird von der BWFGB angemie-
tet zur Hochschulnutzung durch die UHH. Bauherr 
und Vermieter ist der LIG – Landesbetrieb Immobili-
enmanagement und Grundvermögen. Die UHH, Ref. 
85, ist vom LIG mit der Projektsteuerung sowie der 
Projektleitung beauftragt.
Hier wird die Pantry ausgeschrieben.

g) Entfällt
h) Losweise Ausschreibung: Nein
i) Ausführungsfristen:
 Vom 1. Juni 2023 bis 16. August 2023
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j) Nebenangebote sind nicht zugelassen

k) Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig

l) Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfü-
gung unter:

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 

31b84f94-2d70-442a-ba5d-d3588adeac1a

Fragen und Antworten während des Verfahrens wer-
den ebenfalls auf der Ausschreibungsplattform bekannt 
gemacht; ein Versand per E-Mail ist nicht möglich.

m) Entfällt

n) Der Teilnahmeantrag ist nach Maßgabe der lit. c) im 
verschlossenen Umschlag (bzw. elektronisch) mit kor-
rekter Auftragsbezeichnung des Auftraggebers einzu-
reichen.

Der Teilnahmeantrag muss etwaige durch Nachunter-
nehmer auszuführende Leistungen angeben. Auf 
gesondertes Verlangen sind dazu Nachweise und Anga-
ben zum von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt 
vorzulegen.

o) 16. Mai 2023, 11.00 Uhr 
14. Juli 2023

p) Elektronische Angebote sind einzureichen unter:
„http://www.bieterportal.hamburg.de“

q) Deutsch

r) Niedrigster Preis

s) Entfällt

t) Entfällt

u) Entfällt

v) Die Rechtsform der Bietergemeinschaft nach der Auf-
tragserteilung muss eine gesamtschuldnerisch haftende 
Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter 
sein.

w) Präqualifizierte Unternehmen führen den Eignungs-
nachweis durch ihren Eintrag in die Liste des „Vereins 
für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.“ (sog. 
Präqualifikationsverzeichnis).

Beim Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesonder-
tes Verlangen deren Präqualifikation nachzuweisen.

Nicht Präqualifizierte Unternehmen haben als vor-
läufigen Eignungsnachweis bestimmte Eigenerklärun-
gen auf dem gesonderten Formblatt „Eignung“ der 
Vergabeunterlagen abzugeben. Von den Bietern der 
engeren Wahl sind die Eigenerklärungen auf Verlan-
gen durch (ggf. deutschsprachig übersetzte) Bescheini-
gungen zu bestätigen.

Darüber hinaus sind zum Nachweis der Eignung wei-
tere Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A im Wege eines 
Einzelnachweises zu machen. Die Angaben zu einzel-
nen Eignungsnachweisen sind dem Formblatt „6-030 
Eignung“ den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

x) Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

 Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung 
und Wohnen 
Neuenfelder Straße 19 
21109 Hamburg 
Tel.:+49 40428403230 
Fax:+49 40427940997

Hamburg, den 28. April 2023

Universität Hamburg 681

Offenes Verfahren
a) Universität Hamburg 

Mittelweg 124 
20148 Hamburg 
Deutschland 
+49 40239512234 
strategischereinkauf@uni-hamburg.de

b) Offenes Verfahren (EU) [VOB]  
c) Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 

nur elektronisch erfolgen
d) Bauleistung
e) 22761 Hamburg
f) Maßnahme: Albert-Einstein-Ring 8-10, 

Revitalisierung Bürogebäude, Tischlerarbeit Alkoven
 Leistung: UHH, Feldbrunnenstraße 71a, 

Neubau Gästehaus – Bodenbelagsarbeiten
 Vergabe-Nr.: UHH_VOB2023025_OV
 Albert-Einstein-Ring 8-10, Revitalisierung Büroge-

bäude, Tischlerarbeit Alkoven
Im Büro Gebäude Albert-Einstein-Ring 8-10, 22761 
Hamburg werden umfangreiche Modernisierungs- und 
Instandhaltungsarbeiten im Rahmen der Revitalisie-
rung durchgeführt bzw. geplant. Die o.g. Bürogebäude 
bleiben während der geplanten und weiter beschriebe-
nen Umbaumaßnahmen zum Teil im Betrieb.
Es handelt sich um ein sechsgeschossiges Gebäude aus 
dem Bj um 1991. Das Gebäude wurde als Stahlbeton-
stützenriegelkonstruktion mit Massivdecken aus Stahl-
beton und massiven tragenden Treppenhäusern ausge-
führt. In den Gebäuden befinden sich z.B. Büroräume, 
sanitäre Anlagen, Teeküchen, Abstell- und Technik-
räume sowie die Lüftungszentrale, die auch entkernt 
werden soll.
Im LV werden die Einbauten im Detail beschrieben.
Das Gebäude AER8-10 wird von der BWFGB angemie-
tet zur Hochschulnutzung durch die UHH. Bauherr 
und Vermieter ist der LIG – Landesbetrieb Immobi-
lienmanagement und Grundvermögen. Die UHH, 
Ref. 85, ist vom LIG mit der Projektsteuerung sowie 
der Projektleitung beauftragt.
Hier wird Tischlerarbeiten Alkoven ausgeschrieben.

g) Entfällt
h) Losweise Ausschreibung: Nein
i) Ausführungsfristen:
 Vom: 1. Juni 2023 bis 16. August 2023
j) Nebenangebote sind nicht zugelassen
k) Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig
l) Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfü-

gung unter:
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 

evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 
05e52e38-0ada-460c-acd5-9066bf247599

Fragen und Antworten während des Verfahrens wer-
den ebenfalls auf der Ausschreibungsplattform bekannt 
gemacht; ein Versand per E-Mail ist nicht möglich.

m) Entfällt
n) Der Teilnahmeantrag ist nach Maßgabe der lit. c) im 

verschlossenen Umschlag (bzw. elektronisch) mit kor-
rekter Auftragsbezeichnung des Auftraggebers einzu-
reichen.
Der Teilnahmeantrag muss etwaige durch Nachunter-
nehmer auszuführende Leistungen angeben. Auf 
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gesondertes Verlangen sind dazu Nachweise und Anga-
ben zum von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt 
vorzulegen.

o) 22. Mai 2023, 11.00 Uhr 
21. Juli 2023

p) Elektronische Angebote sind einzureichen unter:
„http://www.bieterportal.hamburg.de“

q) Deutsch
r) Niedrigster Preis
s) Entfällt
t) Entfällt
u) Entfällt
v) Die Rechtsform der Bietergemeinschaft nach der Auf-

tragserteilung muss eine gesamtschuldnerisch haftende 
Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter 
sein.

w) Präqualifizierte Unternehmen führen den Eignungs-
nachweis durch ihren Eintrag in die Liste des „Vereins 
für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.“ (sog. 
Präqualifikationsverzeichnis).
Beim Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesonder-
tes Verlangen deren Präqualifikation nachzuweisen.

Nicht Präqualifizierte Unternehmen haben als vor-
läufigen Eignungsnachweis bestimmte Eigenerklärun-
gen auf dem gesonderten Formblatt „Eignung“ der 
Vergabeunterlagen abzugeben. Von den Bietern der 
engeren Wahl sind die Eigenerklärungen auf Verlan-
gen durch (ggf. deutschsprachig übersetzte) Bescheini-
gungen zu bestätigen.

Darüber hinaus sind zum Nachweis der Eignung wei-
tere Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A im Wege eines 
Einzelnachweises zu machen. Die Angaben zu einzel-
nen Eignungsnachweisen sind dem Formblatt „6-030 
Eignung“ den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

x) Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

 Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung 
und Wohnen 
Neuenfelder Straße 19 
21109 Hamburg 
Tel.:+49 40428403230 
Fax:+49 40427940997

Hamburg, den 4. Mai 2023

Universität Hamburg
682
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Gerichtliche Mitteilungen

Terminsbestimmung:
802 K 31/22. Im Wege der Zwangs-

vollstreckung soll am Donnerstag, 
20. Juli 2023, 9.30 Uhr, E.005, Sitzungs-
saal, Amtsgericht Hamburg-Barmbek, 
Spohrstraße 6, 22083 Hamburg öffent-
lich versteigert werden:

Grundbucheintragung: Eingetragen 
im Grundbuch von Volksdorf 1/2 Mit-
eigentumsanteil Abt. I Nummer 2a) an 
Gemarkung Volksdorf, Flurstück 6850, 
Wirtschaftsart und Lage Gebäude- und 
Freifläche, ungenutzt, Anschrift Auf 
dem Rapsfeld, 658 m², Blatt 9590.

Objektbeschreibung: Das Grund-
stück (postalisch: Auf dem Rapsfeld 16) 
ist bebaut mit einem großzügigen 
1-geschossigen Einfamilienhaus mit 
ausgebautem Dachgeschoss und Voll-
keller, Baujahr 2000. Für den Dachge-
schossausbau liegt keine Baugenehmi-
gung vor. Der Keller mit einer Nutzflä-
che von 135,81 m² ist zu 2/3 wohnähn-
lich ausgebaut, jedoch nicht als Wohn-
fläche genehmigungsfähig. Die Wohn-
fläche im Erdgeschoss und Dach-
geschoss beträgt 237,95 m². Auf dem 
von den Eigentümern selbst genutzten 
Grundstück ist ein Carport vorhanden.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
in diesem Termin lediglich ein hälf-
tiger Miteigentumsanteil an vorge-
nanntem Grundstück zur Versteige-
rung kommt!

Verkehrswert des 1/2 Miteigentums-
anteils: 962.500,– Euro.

Weitere Informationen und kosten-
loser Gutachtendownload: www.zvg.com. 
Außerdem kann das eingeholte Gutach-
ten auf der Geschäftsstelle, Raum 2.050, 
montags, dienstags, donnerstags und 
freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr, Telefon 
040 / 4 28 63 - 67 95 oder - 67 98, Telefax 
040 / 4 27 98 - 34 11, eingesehen werden.

Der Versteigerungsvermerk ist am 
8. November 2022 in das Grundbuch 
eingetragen worden.

Aufforderung:

Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich waren, 
sind spätestens im Versteigerungster-
min vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn 
der Gläubiger widerspricht, glaubhaft 
zu machen, widrigenfalls sie bei der 
Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Vertei-
lung des Versteigerungserlöses dem 

Anspruch des Gläubigers und den übri-
gen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Verstei-
gerung des Grundstücks oder des nach 
§ 55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent-
gegensteht, wird aufgefordert, vor der 
Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Ver-
fahrens herbeizuführen, widrigenfalls 
für das Recht der Versteigerungserlös 
an die Stelle des versteigerten Gegen-
standes tritt.

Hamburg, den 12. Mai 2023

Das Amtsgericht 
Hamburg-Barmbek

Abteilung 802 683

Terminsbestimmung:
902 K 14/22. Im Wege der Zwangs-

vollstreckung soll am Donnerstag, 
27. Juli 2023, 10.00 Uhr, Amtsge- 
richt Hamburg-St. Georg, Lübeckertor- 
damm 4, 20099 Hamburg, Raum 1.01, 
Sitzungssaal, öffentlich versteigert wer-
den:

Grundbucheintragung: Eingetragen 
im Grundbuch von Steinbek – je zur 
Hälfte – an Gemarkung Steinbek, Flur-
stück 3040, Wirtschaftsart und Lage 
Gebäude- und Freifläche, Wohnen,  
Anschrift Wittdüner Weg 2B, 308 m², 
Blatt 3146 BV 3.

Zusätzlicher Hinweis

Im Gerichtsgebäude besteht derzeit 
die Empfehlung zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes (OP-Maske oder 
FFP2-Maske). Die am Tag des Zwangs-
versteigerungstermins geltenden allge-
meinen Vorschriften zur Eindämmung 
des Coronavirus sind einzuhalten.

Objektbeschreibung/Lage laut An-
gabe des Sachverständigen: Das Grund-
stück ist bebaut mit einer vollunter-
kellerten Doppelhaushälfte mit Erdge-
schoss, Dachgeschoss und ausgebautem 
Spitzboden, Baujahr 1986, Wohnfläche 
insgesamt 159 m² sowie etwa 69,50 m² 
Nutzfläche. Das Objekt wird von den 
Eigentümern genutzt und befindet sich 
in einem knapp durchschnittlichen 
Zustand mit Renovierungs- und Moder-
nisierungsbedarf.

Verkehrswert: 600.000,– Euro ge-
samt bzw. 300.000,– Euro je hälftiger 
Miteigentumsanteil.

Das über den Verkehrswert des 
Grundbesitzes eingeholte Gutachten 
kann auf der Geschäftsstelle, Zimmer 
1.40 a, montags bis donnerstags von 

9.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen wer-
den. Informationen und den kostenlo-
ser Gutachten-Download im Internet 
unter www.zvg.com.

Der Versteigerungstermin ist am 
1. Juni 2022 in das Grundbuch eingetra-
gen worden.

Aufforderung:

Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich waren, 
sind spätestens im Versteigerungster-
min vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn 
der Gläubiger widerspricht, glaubhaft 
zu machen, widrigenfalls sie bei der 
Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Vertei-
lung des Versteigerungserlöses dem 
Anspruch des Gläubigers und den übri-
gen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Verstei-
gerung des Grundstücks oder des nach 
§ 55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent-
gegensteht, wird aufgefordert, vor der 
Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Ver-
fahrens herbeizuführen, widrigenfalls 
für das Recht der Versteigerungserlös 
an die Stelle des versteigerten Gegen-
standes tritt.

Hamburg, den 12. Mai 2023

Das Amtsgericht 
Hamburg-St. Georg

Abteilung 902 684

Terminsbestimmung:
323 K 17/21. Zum Zwecke der Auf-

hebung der Gemeinschaft soll am Mitt-
woch, 26. Juli 2023, 9.00 Uhr, Amts-
gericht Hamburg-Altona, Max-Brau-
er-Allee 89, 22765 Hamburg, Raum 245, 
Sitzungssaal, öffentlich versteigert wer-
den:

Grundbucheintragung: Eingetragen 
im Grundbuch von Bahrenfeld Gemar-
kung Bahrenfeld, Flurstück 2283, Wirt-
schaftsart und Lage Gebäude- und 
Freifläche, Anschrift Nikischstraße 15, 
741 m², Blatt 3536.

Objektbeschreibung/Lage (laut An-
gabe des Sachverständigen): Das 
Grundstück ist bebaut mit einem klas-
sischen Einfamilienhaus mit Erdge-
schoss, Dachgeschoss und ausgebautem 
Dachboden. Vorhanden sind ein Keller 
und ein Balkon, der zur Rückseite gele-
gen ist. Baujahr 1936, Errichtung in 
Massivbauweise. 2001 erfolgte ein 
umfangreicher Anbau auf der Ostseite 
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Offenes Verfahren

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VOB OV 078-23 JS

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung Verw. Gebäude 03,04, 
Fährstraße 90, 21107 Hamburg

Bauauftrag: Trockenbau

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 110.000,00,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn schnellstmöglich; 
Fertigstellung ca. Dezember 2023

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
30. Mai 2023 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
Einkauf/Vergabe 
einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen 
Veröffentlichungsplattform unter:  
https://hamburg.de/bauleistungen/

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
Sie unter:  
https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 

die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 2. Mai 2023

GMH|Gebäudemanagement Hamburg GmbH 686

Offenes Verfahren

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VOB OV 085-23 IE

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau einer Verwaltung und Mensa, 
Sinstorfer Weg 40, 21077 Hamburg

Bauauftrag: Heizung

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 298. 644,26,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn ca. November 2023; 
Fertigstellung ca. Mai 2024

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
30. Mai 2023 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
Einkauf/Vergabe 
einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen Ver-
öffentlichungsplattform unter:  
https://hamburg.de/bauleistungen/

über mehrere Ebenen. Die Wohnfläche 
beträgt insgesamt etwa 221,84 m². 
Beheizung über Zentralheizung, Warm-
wasserversorgung zentral über die Hei-
zungsanlage. Das Haus verfügt über 
7 Zimmer, Flure, Küche, Gäste-WC, 
zwei Bäder, Wintergarten und einem 
Balkon. Der Keller hat eine Nutzfläche 
von etwa 72,7 m². Weiterhin gibt es 
im Keller eine Garage mit etwa 22 m² 
Nutzfläche. Das Haus befindet sich in 
der Summe im Hinblick auf das 
Ursprungsbaujahr im Wesentlichen in 
einem etwas überdurchschnittlichen 
Zustand.

Verkehrswert: 1.800.000,– Euro.

Der Versteigerungsvermerk ist am 
9. November 2021 in das Grundbuch 
eingetragen worden.

Aufforderung:

Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich waren, 
sind spätestens im Versteigerungster-
min vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn 
der Antragsteller widerspricht, glaub-
haft zu machen, widrigenfalls sie bei 
der Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Vertei-
lung des Versteigerungserlöses den 
übrigen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Verstei-
gerung des Grundstücks oder des nach 
§ 55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent-
gegensteht, wird aufgefordert, vor der 
Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Ver-
fahrens herbeizuführen, widrigenfalls 
für das Recht der Versteigerungserlös 
an die Stelle des versteigerten Gegen-
standes tritt.

Hamburg, den 12. Mai 2023

Das Amtsgericht 
Hamburg-Altona

Abteilung 323
685

Sonstige Mitteilungen
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Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
Sie unter: 
https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 2. Mai 2023

GMH|Gebäudemanagement Hamburg GmbH 687

Verhandlungsvergabe mit vorgeschaltetem öffentlichen 
Teilnahmewettbewerb

Auftraggeber:
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH UVO VG 024-23 VG

Verfahrensart: Verhandlungsvergabe mit vorgeschaltetem 
öffentlichen Teilnahmewettbewerb

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Bibliotheks- und Verwaltungsgebäude für die 
HAW Hamburg am Campus Berliner Tor am Standort Bei 
der Hauptfeuerwache 1 in Hamburg St. Georg Nachhaltig-
keitskoordinator

Kurzbeschreibung:

Die strategische Ausrichtung der HAW Hamburg sieht eine 
langfristige Entwicklung des Campus Berliner Tor in meh-
reren Bauabschnitten vor. Ergebnis eines mehrstufigen 
städtebaulichen Gutachterverfahrens ist ein städtebaulicher 
Rahmenplan des Campus.

Für das o.g. Projekt (1. Bauabschnitt) ist eine Nachhaltig-
keitszertifizierung nach dem Leitfaden „Nachhaltiges 
Bauen“ des BMUB und dem zugrunde liegenden Bewer-

tungssystem BNB in „Silber“ beabsichtigt. Das gemischte 
Nutzungsprofil des zu zertifizierenden Neubaus (Büro- und 
Verwaltung, Bibliothek, Seminar, Labor, Restaurant) ist zu 
beachten. Es handelt sich nicht um ein „Standardgebäude“ 
gem. BNB.

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 192.000,– Euro

Laufzeit des Vertrags: 
Bauherrnberatung und Voruntersuchung sofort nach Be -
auftragung bis ca. Juni 2023. Sachverständigentätigkeit für 
Hochbauwettbewerb: Beginn sofort nach Beauftragung.

Voraussichtliche Projekttermine für den Hochbauwettbe-
werb: 7 Fertigstellung, Auslobungstext: Juni-Juli 2023, 
Vorprüfung: Dez 2023, Mögliche Beauftragung des Archi-
tekten: I. Q. 2024. Baubeginn voraus. 2028.

Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge: 
26. Mai 2023 um 14.00 Uhr

Kontaktstelle:
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Einkauf/Vergabe
einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen Ver-
öffentlichungsplattform unter: 
https://hamburg.de/lieferungen-und-leistungen/

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
sie unter: 
https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen

TEILNAHMEANTRÄGE UND ANGEBOTE KÖNNEN 
AUSSCHLIESSLICH ELEKTRONISCH ABGEGEBEN 
WERDEN.

Hamburg, den 5. Mai 2023

GMH|Gebäudemanagement Hamburg GmbH 688
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